
Evangelisch-Reformierte Kirchgemeinde Obstalden-Filzbach

Eva ngel isch-Reformierte Ki rchgemeinde M ü h lehorn

Vertrag über die Vereinigung der Evangelisch-Reformierten Kirch-

gemeinden Obstalden-Filzbach und Mühlehorn

Die Stimmberechtigten der

1. Evangelisch-Reformierten Kirchgemeinde obstalden-Filzbach
2. Evangelisch-Reformierten Kirchgemeinde Mühlehorn

stimmen je getrennt an ihrer Kirchgemeindeversammlung gestützt auf Art. 8 der Kirchenver-

fassung sowie Art. 107 der Kirchenordnung folgendem Vertrag über die Vereinigung der

Evangelisch-Reformierten Kirchgemeinden Obstalden-Filzbach und Mühlehorn zu:

Artikel 1 Vereinigung der zwei Kirchgemeinden

r Die Evangelisch-Reformierten Kirchgemeinden Obstalden-Filzbach und Mühlehorn vereini-

gen sich zur Evangelisch-Reformierten Kirchgemeinde Kerenzen, umfassend die Dörfer

obstalden, Filzbach und Mühlehorn der Gemeinde Glarus Nord.

2 Die Evangelisch-Reformierten Kirchgemeinden Obstalden-Filzbach und Mühlehorn gehören

zudem dem Kirchenkreis Glarus Nord, als öffentlich-rechtliche Körperschaft mit eigener

Rechtspersönlichkeit, an. Die Statuten sowie die Verträge des Kirchenkreises Glarus Nord

lassen die Vereinigung zur Evangelisch-Reformierten Kirchgemeinde Kerenzen, umfassend

die Dörfer Obstalden, Filzbach und Mühlehorn der Gemeinde Glarus Nord, zu'

: Die Evangelisch-Reformierte Kirchgemeinde Kerenzen ist, soweit nicht die Verträge und

Statuten des Kirchenkreises Glarus Nord vorgehen, eine selbständige Körperschaft des öf-

fentlichen Rechts gemäss Art. i.0 und Art. 58 der Kirchenverfassung in Verbindung mit Art.

115 Abs. 1 der Kantonsverfassung.

Artikel 2 Gesamtnachfolge

r Die Evangelisch-Reformierte Kirchgemeinde Kerenzen tritt in alle Rechtsverhältnisse der

zwei vereinigten Kirchgemeinden, insbesondere auch in die Vertragsverhältnisse des Zweck-

verbandes Kirchenkreis Glarus Nord ein. Sie erwirbt insbesondere die Aktiven und Passiven

der Evangelisch-Reformierten Kirchgemeinden Obstalden-Filzbach und Mühlehorn, nament-

lich das Grundeigentum sowie alle Forderungen aus öffentlichen Abgaben, insbesondere

Steuern, soweit diese nicht über den Zweckverband Kirchenkreis Glarus Nord laufen.

z Die Evangelisch-Reformierte Kirchgemeinde Kerenzen haftet für die Verbindlichkeiten der

zwei vereinigten Kirchgemeinden mit ihrem gesamten vermögen.
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: Die Evangelisch-Reformierte Kirchgemeinde Kerenzen tritt ebenfalls in alle bestehenden

Vertragsverhältnisse der Evangelisch-Reformierten Kirchgemeinden Obstalden-Filzbach und

Mühlehorn ein.

Artikel 3 Name und Gemeindegebiet

r Die neue Körperschaft des öffentlichen Rechts trägt den Namen ,,Evangelisch-Reformierte

Ki rchgemeinde Kerenzen".

z Die neue Kirchgemeinde umfasst die Dörfer Obstalden, Filzbach und Mühlehorn der Ge-

meinde Glarus Nord.

Artikel 4 Kirchenrat

r Die Mitglieder der Kirchenräte der zwei Kirchgemeinden bilden zur Konstituierung des neu-

en Rates (Art. L08 Kirchenordnung) gesamthaft die Vorsteherschaft der neuen Kirchgemein-

de.

z Der Vorsitz wird vom präsidenten der Kirchgemeinde Obstalden-Filzbach ausgeübt' Vize-

präsidentin ist die Präsidentin der Kirchgemeinde Mühlehorn.

s Wahl und Zusammensetzung der Vorsteherschaft der Kirchgemeinde Kerenzen für die fol-

genden Amtsdauern werden in der Kirchenordnung Kerenzen geregelt.

¿Vakanzen in den Kirchenräten während der Übergangszeit werden nicht ersetzt'

s lnnerhalb eines halben Jahres ab lnkrafttreten dieses Vertrages sind die Wahlen gemäss

Absatz L hievor sowie gestützt auf Art. i.08 der Kirchenordnung durchzuführen' Bei der wahl

des ersten, neuen Kirchenrates soll darauf geachtet werden, dass die zwei sich zusammen-

schliessenden Kirchgemeinden angemessen vertreten sind.

Artikel 5 Ausführungsbest¡mmungen

Die Ausführungsbestimmungen zum vorliegenden Vertrag finden sich in der Kirchgemeinde-

ordnung der neuen Kirchgemeinde Kerenzen.

Artikel 6 Auflösung

Eine Auflösung der neuen Kirchgemeinde Kerenzen richtet sich nach Art. 58 Kirchenverfas-

sung in Verbindung mit Art. 8 Absatz 2 und Art 10 Abs. 6 des Gemeindegesetzes sowie Art

105 ff Kirchenordnung. Danach kann eine Vereinigung von Kirchgemeinden durch überein-

sti m menden Beschluss der Sti mm berechtigten rückgängig gemacht werden. Vorbehalten

bleibt die Zustimmung der synode (Art. 8 und 12 Kirchenverfassung).

Artikel 7 Ergänzendes Recht

Soweit der vorliegende Vertrag für eine wichtige Frage der Vereinigung der Vertragsparteien

keine Regelung enthält, obliegt es den Kirchenräten der beteiligten Kirchgemeinden, eine

angemessene Regelung zu treffen. Vorbehalten bleiben die zwingenden Bestimmungen der

Kirchenord nu ng über die Zuständigkeiten der Kirchgemeindeversammlung'
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Artikel g Übergangsbestimmungen

a) Neue Kirchgemeindeordnung

Die zwei Kirchenräte arbeiten in gemeinsamer Sitzung unter Führung des Präsidenten der

Kirchgemeinde Obstalden-Filzbach eine Kirchenordnung für die neue Kirchgemeinde aus.

Diese neue Kirchenordnung ist der neuen Kirchgemeindeversammlung innert dreier Monate

nach lnkrafttreten der vorliegenden Vereinbarung vorzulegen. Bis zur Annahme der neuen

Kirchenordnung ist für die neue Kirchgemeinde die Kirchgemeindeordnung der Kirchge-

meinde Obstalden-Filzbach in der Fassung vom heutigen Tage anzuwenden'

b) Genehmigung der Jahresrechnung, des Voranschlags und des Steuerfusses

r lnnert dreier Monate nach lnkrafttreten der vorliegenden Vereinbarung, beschliesst die

Kirchgemeindeversammlung Kerenzen den Voranschlag sowie den Steuerfuss' Bis zur Be-

schlussfassung über den Voranschlag erlässt der Kirchenrat (Art. 4 Abs' L) einen provisori-

schen Voranschlag, der als Rechtsgrundlage für die Tätigkeit von Ausgaben dient. Ebenso

setzt der Kirchenrat einen provisorischen Steuerfuss fest'

z Die neue Kirchgemeindeversammlung Kerenzen ist zuständig für die Genehmigung der letz-

ten Jahresrechnungen der Kirchgemeinde obstalden-Filzbach und der Kirchgemeinde Müh-

lehorn. Die Revision der zweiJahresrechnungen obliegt den bisherigen Rechnungsrevisoren

jeder Vertragspartei. Sie erstatten, je für sich, Bericht und Antrag an die neue Kirchgemein-

deversammlu ng Kerenzen.

Artikel 9 Zustimmung der Vertragsparteien

Dieser Vertrag kommt nur zustande, wenn beide Vertragsparteien zustimmen

Artikel 10 Aufhebung bisheriges Recht

Mit dem lnkrafttreten dieses Vertrages werden alle mit diesem Vertrag nicht vereinbaren-

den Bestimmungen im Recht der Vertragsparteien, insbesondere deren Kirchengemeinde-

ordnungen aufgehoben. Vorbehalten bleibt Art. B lit. a hievor'

Artikel 11 lnkrafttreten

Der vorliegende Vertrag tritt am 01. Januar 2016 in Kraft

Genehmigt von der Kirchgemeindeversammlung Obstalden-Filzbach am 22' September 2015

Der KirchgemeindePräsident: Der Kirchenrat:

(2,¿.. á) {,;

liWalter Schaub

¿.(ffi
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Genehmigt von der Kirchgemeindeversammlung Mühlehorn am 23. September 2015

Die Kirchgemeindepräsidentin : Der Kirchenrat:

D....
Doris Höllinger

Genehmigt durch die Synode am L2, November 2015

Ernst Hanga
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